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Hausham, 15.12.2020 
 
Aktueller Lockdown – Frühförderung ist weiter für Ihre Kinder und Sie da 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
nach aktuellem Informationsstand dürfen wir mit der Frühförderung in diesem Lockdown für Ihre 
Kinder weiter Förderung und Therapien durchführen. 
 
Es wird voraussichtlich kein generelles Betretungsverbot für die Frühförderstellen geben. Die Ter-
mine, die Sie mit unseren Mitarbeiter*Innen in den Frühförderstellen vereinbart haben, können daher 
nach wie vor unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden. 
 
In den Kindergärten haben Kinder mit Behinderung und drohender Behinderung Anspruch auf Not-
betreuung (siehe 379. Newsletter des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Sozi-
ales vom 14.12.2020). Kinder mit Entwicklungsverzögerungen können im Sinne der Anordnung auch 
als „von Behinderung bedroht“ betrachtet werden. Durch die Förderung und Therapie in der Frühför-
derung soll u. a. verhindert werden, dass sich aus einer unbehandelten Entwicklungsverzögerung 
eventuell eine Behinderung entwickeln könnte. Sie können daher Anspruch auf Notbetreuung gel-
tend machen, wenn Sie das möchten. 
 
Zusätzlich hängt es aber vom individuellen Hygieneplan des Kindergartens und den räumlichen 
Möglichkeiten ab, ob wir in den Kindergarten kommen können. Unsere Mitarbeiter*Innen stimmen 
sich eng mit den Kindergärten ab. Sollte es nicht möglich sein, die Therapie/Förderung im Kinder-
garten zu erbringen versuchen wir Ihnen einen Termin in einer unserer Frühförderstellen zu ermög-
lichen. 
 
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch an, so viel als möglich kontaktarme Leistungen in Anspruch 
zu nehmen (Video, Telefon, schriftliche Unterlagen). 
 
Wir haben auch Verständnis dafür, wenn Sie uns mitteilen, dass Sie im Hinblick auf die Infektions-
zahlen erst einmal mit der Frühförderung pausieren möchten. Wir bitten dann um rechtzeitige Mit-
teilung bei unseren Mitarbeiter*Innen. 
 
Nach diesem sehr bewegten Jahr wünschen wir Ihnen eine gute und erholsame Weihnachtszeit und 
einen guten Start für das neue Jahr 2021. Und natürlich das Wichtigste – Gsund bleim! 
 
Herzliche Grüße 
 
Inga Kockerols 
Geschäftsführerin 
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